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Auslosung und Terminierung Relegation Fußballkreis Würzburg, Saison 2023/24 
 
 
Sehr geehrte Sportfreunde, 
 
im Rahmen des Totopokalfinales am 01. Mai 2024 wurden die Relegationsspiele im Fußballkreis 
Würzburg für die Saison 2023/24 ausgelost. 
 
KREISLIGA: 
Spiel 1: 13. Kreisliga 1 – 2. Kreisklasse 2   
Spiel 2: 14. Kreisliga 1 – 2. Kreisklasse 1   
Spiel 3: 14. Kreisliga 2 – 2. Kreisklasse 4   
Spiel 4: 13. Kreisliga 2 – 2. Kreisklasse 3   
 
Die Sieger der Spiele 1-4 spielen Kreisliga.  
 
 
KREISKLASSE: 
Runde 1: 
Spiel 1: 11. Kreisklasse 2 – 2. A-Klasse 3 
Spiel 2: 12. Kreisklasse 2 – 3. A-Klasse 1 
Spiel 3: 11. Kreisklasse 1 – 2. A-Klasse 1 
Spiel 4: 10. Kreisklasse 1 – 2. A-Klasse 2 
Spiel 5: 12. Kreisklasse 3 – 2. A-Klasse 5 
Spiel 6: 11. Kreisklasse 3 – 2. A-Klasse 4 
Spiel 7: 12. Kreisklasse 4 – 3. A-Klasse 4 
Spiel 8: 11. Kreisklasse 4 – 3. A-Klasse 5 
 
Runde 2: 
Spiel 9: Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2 
Spiel 10: Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4 
Spiel 11: Sieger Spiel 7 – Sieger Spiel 8 
Spiel 12: Sieger Spiel 5 – Sieger Spiel 6 
 
Die Sieger der Spiele 9-12 spielen Kreisklasse.  
 
 
 
 
 



Rechtsbehelf: 
Gegen den Bescheid kann binnen einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe schriftlich 
Beschwerde eingelegt werden. Die Beschwerde ist bei demjenigen einzulegen, der den Bescheid 
erlassen hat. Die Antwortfunktion des Postfachs (Zimbra) ersetzt die Schriftform. Hilft dieser der 
Beschwerde nicht ab, hat er die Beschwerde an das nächsthöhere Organ zur Entscheidung 
weiterzuleiten. §§ 25 bis 27, § 31 und § 44 Abs. 3 Satz 2 der Rechts- und Verfahrensordnung gelten 
entsprechend. Die Beschwerde ist auch zulässig, wenn es ein Verwaltungsorgan unterlässt, binnen 
angemessener Frist zu entscheiden. 
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